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Soll man den Kindern
Geld geben?
In zahlreichen Briefen steht im-
mer wieder die gleiche Frage:
«Soll man den Kindern Geld ge-
ben?» Dabei gilt es vor allem ab-
zuklären, wofür das gewünschte
Geld bestimmt ist. Ich würde nie
Geld leihen für den Kauf eines

Luxusgegenstandes; ein Auto
zum Beispiel verliert sehr rasch
an Wert. Wir Senioren haben
doch unsere Batzen nicht für
solch schnell vergängliche Güter
zusammengespart! Eltern sollten
jedoch, sofern es die finanzielle
Lage erlaubt, für den Kauf eines
Hauses oder einer Eigentums-
wohnung mit einem Darlehen
einspringen. Die Mitfinanzie-
rung einer Ferien- oder Zweit-
wohnung ist jedoch wieder eine
andere Sache.
Man muss klar festhalten, ob das

Geld, welches man seinen Kin-
dem gibt, ein Darlehen, ein Erb-
vorbezug oder ein Geschenk ist,
was vor allem dann wichtig ist,
wenn man mehrere Kinder hat.
Wir müssen uns nämlich be-
wusst sein, dass das Geld, wel-
ches man einem Kind schenkt
oder zinslos als Darlehen abgibt,
auch den andern zusteht. Zu-
mindest haben sie Anspmch auf
Auszahlung eines (Zins-)Betra-
ges in der Höhe des erlassenen
Zinses.
Ein Beispiel: Herr X. gibt seinem
Sohn Felix ein zinsloses Darle-
hen von 30000 Franken an einen
Hauskauf. Rechnen wir den

Sparheftzins von etwa 4%, so er-
gibt dies eine «Schenkung» von
1200 Franken jährlich. Herr X.
muss also um der Gerechtigkeit
willen jedem seiner andern Kin-
der jährlich diese Summe eben-
falls schenken. Im Laufe der
Jahre würde sonst das eine Kind
zu sehr bevorzugt, ein Erbstreit
wäre vorprogrammiert. Selbst-
verständlich ist auch unbedingt
ein Schuldschein (Empfangs-
schein) im Doppel anzufertigen,
auf dem alle Bedingungen auf-
geführt sind.

Die leidigen Steuern
Frau R. S. in M. fragt in ihrem
Brief: « Bfe/za/7 mw,s.s r'c/r so /zo/ze

Stenern /zeza/z/e«? 7c/z /zaèe «zzr
z/z'e A77F (mo«a//z'c/z 7770.-) z/«<7

Fr. SO 000.- Vermöge«.»

Steuern bezahlt niemand gern
In Ihrem Fall spielt nicht nur
das AHV-Einkommen eine
wichtige Rolle, sondern auch der
Vermögensertrag, welcher zum
Einkommen gerechnet wird.
Höhere Steuern bezahlen zudem
alle diejenigen, welche Sparkapi-
tal anhäufen, statt es (für etliche
Freuden des Lebens) anzubrau-
chen. Dafür hat man ja ein Le-
ben lang gespart
Ich überschlage Ihr Haushalt-
budget: Bei einem sehr niedrigen
Zins haben Sie im Monat rund
Fr. 570- feste Ausgaben. Es
bleiben Ihnen für den Haushalt
und alle übrigen Ausgaben Fr.
600.-. Hinzu kommen Fr. 250-
Zinsertrag. Rechnet man noch-
mais bescheidene Fr. 250 - Ka-
pitalverbrauch dazu, können Sie
sich doch etliche ausgesuchte
Freuden leisten. Jährlich ver-
brauchen Sie so Fr. 3000-, und
damit sinkt Ihr Erspartes sehr,
sehr langsam, und Ihre Steuern
werden trotz steigender AHV
eher sinken. Gönnen Sie sich die
kleinen und grossen Freuden, die
uns das Alter noch bereit hält,
und betrachten Sie die Steuern
als notwendiges Übel

Wie lange bezahlt
die Krankenkasse?
Frau F. Z. in U. schreibt: «Mez«
Ma«« «/ aP Pa«gzez'/pa/z'e«/ ez'«-

ge,s/zz//. 7c/z /za7e /äg/z'c/z Pr. 56.-
ziz zrz/z/e«. JFz'r wore« zier Mez-

«««g, Ja.«' Zz'e Krawken/casse ez'«

,/a/zr /a«g 7eza/z//. JFas P/ rz'c/z-

/zg?»

Informieren Sie sich direkt
Über Steuerangelegenheiten,
Versicherungen, Krankenkas-
senzahlungen sollte man sich
stets direkt an Ort und Stelle in-
formieren. Die Kassenleistungen
sind von Fall zu Fall sehr unter-
schiedlich. In der Regel bezahlt
die Krankenkasse zwei Jahre
lang die Kosten. Nach einem
Jahr Hilflosigkeit muss man un-
bedingt mit einem Arztzeugnis
einen Antrag für die Auszahlung
der Hilflosenentschädigung an
die betreffende AHV-Stelle
schicken. Auch Krank heitsko-
sten können geltend gemacht
werden. Informieren Sie sich bei
Ihrer AHV-Stelle und auch beim
Kassier Ihrer Krankenkasse.

Partnerschaft!
Mmmer fee z'c/z 7/zre Bzzc/ge/-

ratoc/z/äge», schreibt Herr E. Z.
in H., <?««« /zahe zc/z »efe/ ez«
ProWem. Sez'//««/./a/zre« fee zc/z

z« JFo/zwgenzezfec/zo/z' mz'/ ez'«er

Par/nerz«. 7c/z 7z« emz'ge /a/zre
ä//er a/s mez'«e Pre««//« (etwa
60). JFz'r vers/e/ze« wn» rec/z/ gzz/,
w«<7 zc/z /zahe wz'e/er ez« Zzz/zazrse.

7c/z werz7e zie« Pz«z7nzc/c «zc/z/ fe,
7a.s'.s z7ze Xz«z7er memer ParPzerz«
sz'e azzi«ä/ze«. Rege« zfe / //er»'-
wn/ersc/zzezTj zz«7er/e z'c/z vor ez'«em

/a/zr mez« Pe.v/ame«/ /o/ge«z7er-
marae«: <>So///e z'c/z 5/er7e«, wzï/z-

re«z7 z'c/z mz7 mez'«er Par/«erz« zzz-

5amme«fee, vermac/ze z'c/z z'/zr

mez« ///er.?.?/zar/ze//. > Präge: JFz'e

ka«« z'c/z ver/zz«7er«, c/a.M 7z'e

Pz'«7er z'/zrer A7zz//er 7erez'«.s/ 7z'e-

,.ve,s Ge/7 «z'c/z/ cz7/Mc/z.ve« ko««e«?
7c/z möc/z/e «äm/z'c/z, »o///e 7ez'm

PoJe memer Pre««//« «oc/z Ge/7
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vo« mzr vorha«Je« .se/«, Jze.ye.y

ei«er gemezn«ützzge« /nrfiittfzon
vermache«, nicht Jen TinJera. »

Nutzniessung ist hier die Lö-
sung!

Ich kann mir vorstellen, dass

Ihre Freundin aus einem
schlechten Gewissen heraus ihre
Kinder gerne etwas verwöhnt.
Verargen Sie ihr dies nicht. Sie
seihst können sich auf einfache
Art absichern: Testieren Sie
Ihrer Partnerin eine lebenslang-
liehe Nutzniessung an Ihrem
Vermögen, vollumfänglich oder
nur teilweise, je nachdem Ihre
Partnerin finanziell stehen wird,
sollte sie allein leben müssen. Es
kommt auch auf die finanzielle
Situation der Lebensgefährtin
an, ob sie eventuell noch einen
teilweisen Kapitalverbrauch zu-
gesprochen erhalten soll. Es liegt
an Ihnen, die Nutzniessung fest-
zusetzen, wenn Sie möchten,
dass Ihre Freundin sorgenfrei le-
ben kann.
Sie sind sehr anständig, dass Sie

an das «Nachher» denken, denn
als Freundin ist Ihre Partnerin
Ihnen gegenüber «ichi erbbe-
rechtigt. Es ist schön, dass Sie
Ihre Achtung und Liebe auf die-
se Weise zeigen wollen: Weiter-
hin viel Glück

Hausverkauf
«Meine Trat/ t/«J ich möchie« t/n-
ser 77at/,y verkatz/e« z/«J /« ei« A/-
(mfeim ge/ze«. IFir habe« e/«e
Tochter z/«J e/«e« «So/z«, bez'Je

verheirate/ mit TïnJern. (/«.ver
Voh« möchte Ja.y /7az/.y kazz/e«,
Jie Tochter «z'cht. Die Sache hat
«wr ei«e« 77aken: Mein So/z« wi//
Tr. 700 000.— weniger bezah/e«
a/,s y'emanJ vo« auswärts. Soi/e«
wir Jem Soh« Jas 77a«s trotzJem
verkazz/e«, Jem TrieJe« zw/ieheP

Tür ei«e« gute« Tat wäre« wir
sehr Ja«kbar.»

Leider schreiben Sie mir gar
nichts über Ihre finanziellen
Verhältnisse, über den Preis des

Hauses, über sonstiges Vermö-

gen. Darauf kommt es bei der
Beurteilung weitgehend an.
Geben Sie dem Sohn das Haus
um Fr. 100 000 - billiger, müssen
Sie gerechtigkeitshalber der
Tochter ebenfalls Fr. 100 000-
schenken, beziehungsweise ihr
vorläufig mindestens den Zins
des Kapitals jährlich auszahlen.
Das macht ungefähr (Sparheft-
zins) Fr. 3500- bis Fr. 4000.-.
Im Testament muss in diesem
Fall ausdrücklich festgehalten
werden, dass die Tochter diese
Fr. 100 000 - (sofern überhaupt
dann noch etwas bleibt) vorweg
als Erbe (wie der Sohn) erhält.
Ob Sie jedoch zu Lebzeiten
Fr. 200 000- «verschenken»
können - eben dies kann nur
aufgrund Ihrer zukünftigen Si-
tuation (Kosten im Altersheim
genau abklären) beantwortet
werden.
1. Vorschlag: Kann ein Erbe von
ebenfalls Fr. 100 000- der
Tochter nicht gewährleistet wer-
den, sollten Sie (alle Kinder
gleich behandeln) Ihr Haus dem
Meistbietenden verkaufen.
2. Vorschlag: Ihr Sohn erhält das
Haus Fr. 50000- billiger und

verzinst der Schwester diesen
Betrag, welchen sie später einmal
vorrangig erbt.
Denken Sie daran: Ihre eigene
Situation hat in jedem Fall Vor-
rang.

Ich möchte mein Haus
verkaufen
Frau F. Z. in H. schreibt: «7ch
mö'c/zte mei« 7/azz.v verkazz/e«.
Gibt er ei«e Teni«er/ür.yorge.yte//e,
we/c/ze mir beA/ehe« kann? 7c/z

möchte a/y a//ei«,yte/ze«Je Tratz
ei«e« reei/e« Ferkatz/' .sicher«,
habe ich Joch Jzzs 77atzs mit vie/
Arbeit zz«J Op/er« re«oviere« /as-

Jede Leistung muss bezahlt
werden.

Natürlich gibt es Stellen (keine
Fürsorgestellen!), die sich gegen
entsprechendes Entgelt dem
Verkauf Ihres Hauses annehmen
(Banken, Liegenschaftsvermitt-
lungen usw.). Lassen Sie jeman-
den vom Kantonalen Schät-

zungsamt kommen, der Ihr Haus
schätzt. Dies bildet eine brauch-

bei Zürich
Kurort mit Kultur

und Kurzweil

Pauschalpreis pro Woche Fr. 550.- netto
7 Tage Vollpension im Einzel- oder
Doppelzimmer mit fliessend Warm-
und Kaltwasser, Telefon.
7 Eintritte ins moderne Hallen- und
Freiluft-Thermalschwimmbad (direkt
mit dem Hotel verbunden).
Willkommens-Apéro - Solarium.

Diese Offerte ist gültig bis 31.12.88.
Schneiden Sie diesen Coupon aus
und senden Sie ihn an:

Ochsen
^Badehotel Ochsen*

5400 Baden, Tel.056/2252511
Telex 828278

I 1

|
Ich bin an Ihrer Offerte interessiert. Bitte bestätigen Sie mir eine Reservation

I vom bis für Person(en)
I

I Name Vorname

Adresse

PLZ Ort Tel.
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bare Grundlage für die Beurtei-
lung des wirklichen Wertes Ihres
Hauses. Geben Sie dann ein ent-
sprechendes Chiffre-Inserat in
Ihrer Tageszeitung auf. Gewiss
haben Sie einen guten Bekann-
ten oder Verwandten, welcher
Ihnen beisteht; bei Unsicherhei-
ten können Sie Ihre Bank fragen.

Lassen Sie sich Zeit! Überstür-
zen Sie nichts! Achten Sie dar-
auf, dass der Käufer auch wirk-
lieh zahlungsfähig ist! Es gibt
hundert Interessenten, wenn's
aber darauf ankommt, bleiben
nur wenige übrig, die ein Haus
finanzieren können. Lassen Sie

Ihr Herz in der «Tiefkühltruhe»!
Verkaufen Sie Ihr Haus «be-

stens», denn das Kapital ist für
Ihren zukünftigen Lebensstil
ausschlaggebend. Weil so viel
Arbeit, so viele Opfer mitspielen,
sollten Sie beim Verkauf hart
bleiben.

Viel Glück

Mein Sohn braucht
meine Hilfe
Herr E. M. (79) in F. schreibt:
«Meine Era« (75) heg/ seii zwei
Jahren in einem E/7egeheün. An die
fdg/ic/zen Kopien von Er. 90.— he-
zahk die Ä>an/cen/ca.s'.ve 40 Eran-
ken. Unser Einkommen (AidFnnd
7/i///o.s'enent.s'ckddzgnng) heirdgi
monai/ick Er. 2670.-. Wir höhen
ein Vermögen von Er. 270000.-
davon sind Er. 700000 - in Oh/iga-
iionen ange/egi, der Res/ iiegi aa/
dem Aker.M'par/ze/i. Eiir den Kaw/
eines Ein/ami/ienhawses (450000
Franken) wünscht nun ein Sohn
Er. 700000.- zw einem Zins von
4V Prozent. Er möchte seine Ei-
gen/tanswohnwng/ür Er. 200000.-
verkaw/en.»

Helfen-wenn man kann

Sie sollten auf jeden Fall mit den
andern Kindern über die Absicht
ihres Sohnes sprechen. Ich nehme
an, dass diese mit dem Vorgehen

einverstanden sind, denn ihr
Sohn zahlt ja einen, wie mir
scheint, angemessenen Zins. Sie
erhalten bei der heutigen Lage
kaum mehr Zins für gute und si-
chere Geldanlagen. Sie müssen
jedoch schon wegen Ihrer Gattin
auf Sicherheit achten: Geben Sie
das Geld erst, wenn die Eigen-
tumswohnung verkauft ist. Dann
hat Ihr Sohn nur noch Fr.
250000- Schulden, welche einen
Zins von etwa 1250 bis 1450

Franken ergeben (eingeschlossen
kleine Amortisation). Auf einen
Eintrag ins Grundbuch würde ich
verzichten, machen Sie jedoch al-
les schriftlich und mit Kopie, und
bestehen Sie auf angemessener
Rückzahlung, damit Sie immer
genügend Geld zur Verfügung
haben. Im übrigen rate ich Ihnen,
sich die fähig werdenden Obliga-
tionen auszahlen zu lassen.

Ehe Ewdge/hera/er/n
E/Wy Erösch-Ea/er

Frühling im Tirol in schönster Umgebung und in einem mit al-
lern modernen Komfort ausgestatteten Hotel in unmittelbarer

Nähe (20 Gehminuten) des weltberühmten Kurortes

Kitzbühel/Tirol
gelegen, direkt am Schwarzsee. -Wir haben Sauna, Solarium,
Sprudelbad und dazu ein Haus, wo die Natur gleich bei der
Haustüre beginnt. Das 90-Betten-Hotel ist im Tiroler Stil ge-
baut. Speziell von Ende April bis Mitte Mai können wir Ihnen
attraktive Preise anbieten. - Zimmer mit Frühstück öS 400.—
und für Halbpension öS 450.—/Tag und Person. Schreiben

oder telefonieren Sie uns für Reservationen:

Alpenhotel
A-6370 Kitzbühel am Schwarzsee, Seebichl 37a,

Telefon 00435356-4254

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und sichern Ihnen jetzt
schon erholsame Tage in gemütlicher und gepflegter Atmo-

Sphäre zu.

*^0 Albergo
Viralago
6574 Vira-Gambarogno
am Lago Maggiore

/röMflfir fr/rSe/7/ore/7 //n 7ess//f
Im angenehmen Tessiner Frühlingsklima am Lago Maggiore einige un-
gezwungene Ferientage für fröhliche Senioren erleben! - In schönsten
Doppel- und Einzelzimmern zur Seeseite mit allem Komfort! - Lift (auch
rollstuhlgängig), Hallenbad (30 Grad), Sauna und Fitnessanlagen, So-
larium. Fakultative Gratis-Kulturausflüge in der Region. Angepasste
Top-Mahlzeiten, auch kalorienarm, Begrüssungsaperitif und interes-
santes Wochenprogramm! - Ungezwungene 7 Ferientage im «Virala-
go» für Fr. 415.- in Halbpension inkl. Gratisbox in der Tiefgarage oder
Gratis-Abholdienst mit dem Bus am Bahnhof.
Vom 5. April bis 10. Mal 1988.

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit Prospekt und Beilagen!

Albergo Viralago, Vira-Gambarogno, Farn. U. Geiger. 093/61 15 91

exeono
Seniorenferien 1988

30. Mai-8. Juni
13.-22. Juni
5.-14. September

19.-28. September

Ab Fr 51 — ^ Tage Ferien im bezaubernden Ascona (9 Übernachtungen).
Gemütliches Zusammensein, Unterhaltung, Ausflüge, Hostess-

pro Tag Betreuung.

Organisation Verkehrsbüro Ascona, Postfach, 6612 Ascona
und Buchungen: Tel. 093/35 55 44, Telex 846085 ETAL
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